
LFBIS Nr.

Name 

Anschrift PLZ __________   Ort __________________________________________________________

Straße ____________________________________________________  Nummer __________

Telefonnummer ______________________________  Fax _____________________________

E-Mail  ______________________________________________________________________

Angaben zum Betrieb

Angaben zu abweichenden Haltungssytemen

Rind Kälber

Einzelbuchtenhaltung Gruppenhaltung

Mastrinder

Kurzstand Einraumbuchten

Mittellangstand Mehrraumbuchten

Kalbinnen

Kurzstand Gruppenhaltung – Laufstall

Mittellangstand

Mutterkühe

Kurzstand Gruppenhaltung – Laufstall

Mittellangstand

Milchkühe

Kurzstand Gruppenhaltung – Laufstall

Mittellangstand

Schwein Abferkeleinheit Ferkelzucht

Deckzentrum Einzelstände Eber

Deckzentrum Gruppenbuchte Mastschweine

Wartestall Einzelhaltung

Wartestall Gruppenbuchten

Pferd Einzelboxenhaltung Gruppenhaltung

Eingangsstempel

Bezirkshauptmannschaft /Magistrat

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

TIERSCHUTZ – ABWEICHUNG IM RAHMEN DER 10%-REGELUNG
Meldeformular

SGD-Ges/E-19

OBERÖSTERREICH
LAND

Zutreffendes ankreuzen!

Nähere Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich
finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at

Stand: März 2011
DVR: 0069264



Ich erkläre, dass ich die 10%-Regelung in Anspruch nehme und dass

• die Maße bei der von mir schon seit vor dem 1. Jänner 2005 betriebenen Haltungsanlage von den Mindestmaßen der
1. Tierhaltungsverordnung um maximal 10% abweichen,

• gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen nicht berührt werden,

• das Wohlbefinden meiner Tiere dadurch nicht eingeschränkt ist,

• der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf unverhältnismäßig ist.

_________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Landwirt

Kontaktadressen Bezirkshauptmannschaften OÖ

Bezirk Adresse Telefon Fax E-Mail

Braunau am Inn Hammersteinplatz 1
5280 Braunau am Inn

07722/803-0 07722/803-399 bh-br.post@ooe.gv.at

Eferding Stefan-Fadingerstraße 2-4
4070 Eferding 

07272/2407-0 07272/2407-399 bh-ef.post@ooe.gv.at

Freistadt Promenade 5  
4240 Freistadt 

07942/702-0 07942/702-399 bh-fr.post@ooe.gv.at

Gmunden Esplanade 10     
4810 Gmunden 

07612/792-0 0732/7720-263399 bh-gm.post@ooe.gv.at

Grieskirchen Manglburg 14  
4710 Grieskirchen 

07248/603-0 0732/7720-264399 bh-gr.post@ooe.gv.at

Kirchdorf a.d.
Krems

Garnisonstraße 1   
4560 Kirchdorf a.d. Krems 

07582/685-0 07582/685-399 bh-ki.post@ooe.gv.at

Linz-Land Kärntnerstraße 16  
4020 Linz 

0732/69414-0 0732/69414-66399 bh-ll.post@ooe.gv.at

Perg Dirnbergerstraße 11   
4320 Perg 

07262/551-0 07262/551-399 bh-pe.post@ooe.gv.at

Ried im Innkreis Parkgasse 1  
4910 Ried im Innkreis

07752/912-0 07752/912-399 bh-ri.post@ooe.gv.at

Rohrbach Am Teich 1   
4150 Rohrbach 

07289/8851-0 07289/8851-69399 bh-ro.post@ooe.gv.at

Schärding Ludwig-Pfliegl-Gasse 11-13  
4780 Schärding 

07712/3105-0 07712/3105 -399 bh-sd.post@ooe.gv.at

Steyr-Land Spitalskystr. 10a  
4400 Steyr 

07252/52361-0 07252/52361-399 bh-se.post@ooe.gv.at

Urfahr-Umgebung Peuerbachstraße 26   
4041 Linz 

0732/731301-0 0732/731301-72399 bh-uu.post@ooe.gv.at

Vöcklabruck Sportplatzstraße 1 - 3  
4840 Vöcklabruck 

07672/702-0 07672/702-399 bh-vb.post@ooe.gv.at 

Wels-Land Herrengasse 8   
4602 Wels   

07242/618-0 07242/618-399 bh-wl.post@ooe.gv.at

Kontaktadressen Magistrate Linz, Steyr und Wels

Magistrat Linz Hauptstraße 1-5
4041 Linz

0732/7070 0732/7070-542110 info@mag.linz.at

Magistrat Steyr Stadtplatz 27
4400 Steyr

07252/575-0 07252/575-385 office@steyr.gv.at

Magistrat Wels Stadtplatz 1
4600 Wels

07242/235-0 07242/235-4740 post.magistrat@wels.gv.at

Rückfragen und Information:
Servicenummer LK OÖ: 050/6902-1240
„Handbuch und Checkliste Tierschutz“ unter www.lk-ooe.at (Bereich Tiere/Tierschutz und Tiergesundheit)



Merkblatt – Tierschutz 10%-Toleranzregelung

ALLGEMEIN

Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 44 Abs. 5 Tierschutzgesetz (TSchG) gelten abweichend von Abs. 4 zweiter Satz die Anforderungen dieses Bun-
desgesetzes und der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen nach Z. 4 für Anlagen und Haltungseinrichtungen
zur Haltung
a) von Rindern sowie von Hausgeflügel, unbeschadet der Regelung für die Käfighaltung von Legehennen (§ 18 Abs. 3),

jedenfalls ab 1. Jänner 2012
b) von Schweinen jedenfalls ab 1. Jänner 2013
c) von Pferden, Schafen, Ziegen, Lamas und Nutzfischen jedenfalls ab 1. Jänner 2020, soweit diese Anlagen und

Haltungseinrichtungen jedoch zum 1. Jänner 2005 der Oö. Nutztierhaltungsverordnung 2002 (in der Folge Oö. NthV)
entsprechen, jedenfalls mit 1. Jänner 2020.

Durch Änderung der 1. Tierhaltungsverordnung, BGBI.II Nr. 219/2010 (in der Folge kurz „1. THVO“) wird für bestimmte
Haltungsanlagen eine Abweichung der festgelegten Maße um maximal 10 % toleriert, wenn bestimmte Voraussetzungen
erfüllt werden.

Welche Betriebe profitieren von der Regelung?

Alle Haltungsanlagen von Rindern, Schweinen und Pferden, die bereits vor dem 1.1.2005 bestanden haben und die
Bestimmungen der 1. THVO nur unter der Berücksichtigung der 10%-Toleranzregelung erfüllen.

Wann kann die 10%-Toleranzregelung in Anspruch genommen werden?

Die 10%-Toleranzregelung kann in Anspruch genommen werden, wenn alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind,
nämlich wenn:
a) gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen nicht berührt werden,
b) das Wohlbefinden der Tiere auch im Falle der Abweichung nicht eingeschränkt ist,
c) der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf unverhältnismäßig ist und
d) die Abweichung der Behörde vor dem in § 44 Abs. 5 Z. 4 Tierschutzgesetz jeweils festgelegten Zeitpunkt

(Meldefristen *siehe nächster Absatz) gemeldet wird.

Welche Meldefristen sind zu beachten?

Für die Meldefristen sind die im Merkblatt zu jedem Punkt angegebenen Übergangsfristen ausschlaggebend.

Hinweis: Erfolgt von Seiten des Tierhalters die Meldung nicht rechtzeitig vor Ablauf der Übergangsfrist, kann die
10%-Toleranzregelung im Falle einer behördlichen Kontrolle nicht in Anspruch genommen werden!

Wie ist die Meldung durchzuführen?

Der Tierhalter muss die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung der Behörde, d.h. der jeweils zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat) mittels Formblatt (Meldeformular) melden.
Die Meldung ist fristgerecht (Einlangen bei der Behörde ist entscheidend) und unterschrieben an die zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde auf folgende Arten einzubringen:

Postsendung Faxsendung E-Mail Abgabe vor Ort
(Formblatt gescannt (BH / Magistrat)

als PDF-Datei)
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Für welche Bereiche kann ich die 10%-Toleranzregelung in Anspruch nehmen?

Für die im Merkblatt angeführten Punkte kann die 10%-Toleranzregelung höchstens bis zu den angegebenen Mindest-
werten in Anspruch genommen werden. Für die Selbstevaluierung ist das Merkblatt in folgende Bereiche gegliedert:
1. Tierkategorie (Rinder, Schweine und Pferde)
2. Haltungssysteme nach:

• Allgemeiner Teil
• Tierspezifische Haltungssysteme
• Einzelhaltung
• Gruppenhaltung

In der Überschrift zu den einzelnen Bereichen sind auch die Übergangsfristen angeführt. Für den Rinder- und Schweine-
haltungsteil ist die jeweilige Codierung des Handbuches – „Checkliste Selbstevaluierung Tierschutz“ angegeben.
Z.B. Bereich Futterbarnsohle, Übergangsfrist 1.1.2012, Punkt D6 in der Checkliste Rinder

Die 10%-Toleranzregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn dadurch den Tieren keine unnötigen
Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden und das Haltungssystem den physiologischen und ethologischen
Bedürfnissen der Tiere entspricht.

Wo kann ich Informationen für die Meldung zur 10%-Toleranzregelung erhalten?

Servicenummer LK OÖ: 050/6902-1240
„Handbuch und Checkliste Tierschutz“ unter www.lk-ooe.at (Bereich Tiere/Tierschutz und Tiergesundheit)

1. RINDERHALTUNG

1.1 Rinderhaltung allgemein – Anbindehaltung, Einzel- und Gruppenhaltung
Kälber, Mastrinder, Kalbinnen, Mutterkühe, Milchkühe

Futterbarnsohle
Übergangsfrist: 1.1.2012, D6

Laut 1.THVO muss der Niveauunterschied vom Standplatz des Tieres und der Barnsohle mindestens 10 cm aufweisen.
Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist mindestens eine Höhe von 9 cm notwendig.

Spaltenboden*
Übergangsfrist: 1.1.2012, A7/A8

Fensterfläche
Übergangsfrist: 1.1.2020, C5

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung, müssen Ställe laut 1.THVO Fenster oder sonstige
offene oder transparente Flächen, durch die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von mindestens 3% der Stallboden-
fläche aufweisen. Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf
2,7% der Stallbodenfläche reduziert werden.

max. Spaltenbreite bei 10% Auftrittsbreite bei 10%
(Schlitzweite) Toleranz Betonspalten Toleranz

Rinder bis 200 kg 25 mm 27,5 mm

Rinder über 200 kg 35 mm 38,5 mm mind. 80 mm mind. 72 mm

Mutterkühe mit Kälbern 30 mm 33 mm

* der Boden im Tierbereich muss so gestaltet sein, dass die Tiere keine Verletzungen oder Schmerzen erleiden. Spal-
tenböden aus Beton müssen aus Flächenelementen hergestellt und so ausgeführt sein, dass keine durchgehenden
Schlitze entstehen.
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1.2 Anbindehaltung – Mastrinder, Kalbinnen, Mutterkühe, Milchkühe

Standmaße Kurzstand
Übergangsfrist: 1.1.2012 und 1.1.2020*, B6

Standmaße Mittellangstand
Übergangsfrist: 1.1.2012 und 1.1.2020*, B6

* Übergangsfristen bei Kurz- und Mittellangstand
1.1.2012: wenn der Anbindestand den Anforderungen der Oö. NthV nicht entsprochen hat.
1.1.2020: wenn der Anbindestand den Anforderungen der Oö. NthV entsprochen hat.

Seitliche Begrenzung
Übergangsfrist: 1.1.2012, B5

Laut 1.THVO dürfen bei der Anbindehaltung die starren Seitenabgrenzungen maximal 70 cm in den Stand reichen.
Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung kann die Abgrenzung bis zu 77 cm in den Stand hineinreichen.

Barnsockel
Übergangsfrist: 1.1.2012, B3

Ein massiver Barnsockel (Krippenmauer) darf laut 1.THVO ab Standniveau der Tiere maximal 32 cm hoch und 12 cm
dick sein. Durch die Berücksichtigung der 10%-Toleranzregelung darf der Barnsockel maximal 35,2 cm hoch und
13,2 cm dick sein.

Barnsockel beweglich
Übergangsfrist: 1.1.2012, B4

Bewegliche Barnabgrenzungen aus elastischem Material dürfen laut 1.THVO ab Standniveau der Tiere eine maximale
Höhe von 42 cm haben. Für diese Abgrenzung kann die 10%-Toleranzregelung in Anspruch genommen werden, d.h.
die elastische Abgrenzung kann eine maximale Höhe von 46,2 cm aufweisen.

Bewegungsfreiheit in der Anbindevorrichtung
Übergangsfrist: 1.1.2012, B2

Die Bewegungsfreiheit in der Anbindevorrichtung (z.B. Grabnerkette, Halsrahmen,...) muss laut 1.THVO dem Tier in der
Längsrichtung mind. 60 cm und in der Querrichtung mind. 40 cm Bewegungsfreiheit sowie genügend Spiel in der Ver-
tikalen bieten.
Bei diesen Anbindevorrichtungen kann die 10%-Toleranzregelung in Anspruch genommen werden, in der Längsrich-
tung mind. 54 cm und in der Querrichtung mind. 36 cm, wenn sie nur durch bauliche Maßnahmen erreicht werden
kann.

Tiergewicht Mind. Standlänge bei 10% mind. Standbreite bei 10%
kg Mittellangstand Toleranz Toleranz

300 160 cm 144 cm 85 cm 76,5 cm

400 185 cm 166,5 cm 100 cm 90 cm

550 200 cm 180 cm 115 cm 103,5 cm

700 210 cm 189 cm 120 cm 108 cm

über 700 220 cm 198 cm 125 cm 112,5 cm

Tiergewicht Mind. Standlänge bei 10% mind. Standbreite bei 10%
kg Kurzstand Toleranz Toleranz

300 130 cm 117 cm 85 cm 76,5 cm

400 150 cm 135 cm 100 cm 90 cm

550 165 cm 148,5 cm 115 cm 103,5 cm

700 175 cm 157,5 cm 120 cm 108 cm

über 700 185 cm 166,5 cm 125 cm 112,5 cm
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Gülleroste
Übergangsfrist: 1.1.2012, A12

Laut 1.THVO dürfen Metall-Gülleroste Schlitzweiten von maximal 40 mm und eine Stegbreite von mindestens 25 mm
aufweisen. Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung können die Schlitzweite bis zu maximal 44 mm und
die Stegbreite bis zu mindestens 22,5 mm betragen.

1.3 Kälbereinzelbuchtenhaltung
Übergangsfrist 1.1.2020, B18

1.4 Gruppenhaltung/Laufstall
Kälberhaltung, Mastrinder, Kalbinnen, Mutterkühe, Milchkühe

Liegeboxen wandständig
Übergangsfrist: 1.1.2012 und 1.1.2020*, B9

Liegeboxen gegenständig
Übergangsfrist: 1.1.2012 und 1.1.2020*, B9

Laufgangbreite
Übergangsfrist: 1.1.2012*, 1.1.2020, B11

Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen laut 1.THVO für Kühe und Mutterkühe mindestens 250 cm breit sein.
Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist für Kühe und Mutterkühe eine Laufgangbreite von mindes-
tens 225 cm notwendig.

Tiergewicht Boxenlänge bei 10% Boxenbreite bei 10%
kg mindestens Toleranz mindestens Toleranz

bis 300 190 cm 171 cm 85 cm 76,5 cm

bis 400 210 cm 189 cm 100 cm 90 cm

bis 550 230 cm 207 cm 115 cm 103,5 cm

bis 700 240 cm 216 cm 120 cm 108 cm

über 700 260 cm 234 cm 125 cm 112,5 cm

Tiergewicht Boxenlänge bei 10% Boxenbreite bei 10%
kg mindestens Toleranz mindestens Toleranz

bis 300 170 cm 153 cm 85 cm 76,5 cm

bis 400 190 cm 171 cm 100 cm 90 cm

bis 550 210 cm 189 cm 115 cm 103,5 cm

bis 700 220 cm 198 cm 120 cm 108 cm

über 700 240 cm 216 cm 125 cm 112,5 cm

* Übergangsfristen für Liegeboxen:
1.1.2012: Liegeboxen für Milchkühe, die zum 1.1.2005 der Oö. NthV,

Boxenlänge wandständig: 240/gegenständig: 220/Boxenbreite: 120 cm, nicht entsprochen haben
1.1.2020: Liegeboxen, die der Oö. NthV entsprochen haben und Liegeboxen für andere Rinderkategorien

Länge bei 10% Breite bei 10%
mindestens Toleranz* mindestens Toleranz*

Bis 2 Wochen 120 cm 108 cm 80 cm 72 cm

Bis 8 Wochen 140 cm 126 cm 90 cm 81 cm

über 8 Wochen 160 cm 144 cm 100 cm 90 cm

* Folgende Mindestfläche muss jederzeit zur Verfügung stehen:
Die Breite der Einzelbucht entspricht zumindest der Widerristhöhe des Kalbes in Standposition und die Länge der Ein-
zelbucht zumindest in der Körperlänge gemessen von der Nasenspitze bis zum kaudalen Rand des Tuber ischii (Spit-
ze des Hinterteiles) multipliziert mit 1,1.
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Ausnahme:
Bei Laufställen, die bereits vor dem 1. Jänner 2005 bestanden haben, ist gemäß der 1.THVO (Umbauten) eine Lauf-
gangbreite für Kühe bis mind. 220 cm zulässig, wenn:
• keine Sackgassen vorhanden sind, oder
• der Laufstall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder
• jeweils nach 10 Liegeboxen ein Quergang vorhanden ist, oder
• einreihige Liegeboxenlaufställe mit Fressgittern ausgestattet sind.
Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist für Kühe und Mutterkühe in diesen Ausnahmefällen eine
Laufgangbreite von mindestens 198 cm notwendig.

* Übergangsfrist für Laufgänge:
1.1.2012: Laufgänge für Kühe und Mutterkühe, die zum 1.1.2005 der Oö. NthV nicht entsprochen haben
1.1.2020: Laufgänge für Kühe und Mutterkühe, die zum 1.1.2005 der Oö. NthV entsprochen haben

Fressgangbreite
Übergangsfrist: 1.1.2020, B10

Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen laut 1.THVO für Kühe und Mutterkühe mindestens 320 cm breit sein.
Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist eine Fressgangbreite von mindestens 288 cm notwendig.

Ausnahme:
Bei Laufställen, die bereits vor dem 1. Jänner 2005 bestanden haben, ist gemäß der 1.THVO (Umbauten) eine Fress-
gangbreite für Kühe bis mind. 280 cm zulässig, wenn:
• keine Sackgassen vorhanden sind, oder
• der Laufstall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder
• jeweils nach 10 Liegeboxen ein Quergang vorhanden ist, oder
• einreihige Liegeboxenlaufställe mit Fressgittern ausgestattet sind.

Durch die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist für Kühe und Mutterkühe in diesen Ausnahmefällen eine
Laufgangbreite von mindestens 252 cm notwendig.

Fressplatzbreiten¹
Übergangsfrist: 1.1.2012, D8

Tiergewicht* Fressplatzbreite bei 10%
kg mindestens Toleranz

bis 150 40 cm 36 cm

bis 220 45 cm 40,5 cm

bis 350 55 cm 49,5 cm

bis 500 60 cm 54 cm

bis 650 65 cm 58,5 cm

über 700 75 cm 67,5 cm

* im Durchschnitt der Gruppe
¹ Die Toleranz bei der Fressplatzbreite kann nur genutzt werden, wenn zur Erreichung der Mindestnorm bauliche Maß-
nahmen erforderlich sind. Genügt eine Verringerung der Besatzdichte, ist diese vorzunehmen.
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2. SCHWEINEHALTUNG

2.1 Schweinhaltung allgemein
Zuchtsauen/Jungsauen, Eber, Ferkelaufzucht, Mastschweine

Fressplatzbreite¹
Übergangsfrist: 1.1.2013, I 9

Fensterfläche
Übergangsfrist: 1.1.2020, F1

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung, müssen Ställe laut 1.THVO Fenster oder sonstige
offene oder transparente Flächen, durch die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von mindestens 3% der Stallboden-
fläche aufweisen. Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf
2,7% der Stallbodenfläche reduziert werden.

2.2 Zuchtsauen/Jungsauen
Abferkeleinheit, Deckzentrum, Wartestall

Einzelstand
Übergangsfrist: 1.1.2013, M1

Für Sauen und Jungsauen sowie weibliche Zuchtläufer im Deckzentrum sind laut lt. 1.THVO folgende Maße vorge-
schrieben

*Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

Abferkelbuchten
Übergangsfrist: 1.1.2013, N3 / N4

Laut 1.THVO müssen Abferkelbuchten so gebaut sein, dass die Ferkel ungehindert gesäugt werden können und dass die
Schweine Zugang zu einem größenmäßig angemessenen Liegebereich haben. Es müssen alle Ferkel gleichzeitig liegen
können.

Breite bei 10% Länge* bei 10%
mindestens Toleranz mindestens Toleranz

Jungsauen 60 cm 54 cm 170 cm 153 cm

Sauen 65 cm 58,5 cm 190 cm 171 cm

Tiergewicht* Fläche bei 10% geschlossene bei 10%
kg mindestens Toleranz Bodenfläche Toleranz

bis 10 4 m² 3,6 m² 33% 27,7%

über 10 5 m² 4,5 m² 190 cm 171 cm

Tiergewicht Fressplatzbreite* bei 10%
kg mindestens Toleranz

bis 15 12 cm 10,8 cm

bis 30 18 cm 16,2 cm

bis 40 21 cm 18,9 cm

bis 50 24 cm 21,6 cm

bis 60 27 cm 24,3 cm

bis 85 30 cm 27 cm

bis 110 33 cm 29,7 cm

Jungsauen, Sauen und Eber 40 cm 36 cm

* im Durchschnitt der Gruppe
¹ Die Toleranz bei der Fressplatzbreite kann nur genutzt werden, wenn zur Erreichung der Mindestnorm bauliche Maß-
nahmen erforderlich sind. Genügt eine Verringerung der Besatzdichte, ist diese vorzunehmen.

Absetzferkel
Mastschweine
Zuchtläufer
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Betonspalten
Übergangsfrist Saug-/Absetzferkel: 1.1.2013/2020*
Übergangsfrist Eber: 1.1.2020, C1

Kunststoff und Metallroste
Übergangsfrist: s. Betonspalten, C4

Bei Gussrosten gilt ein fertigungsbedingter Abweichungsspielraum von +/- 0,5 mm.
Durch die Anwendung der 10%-Toleranzregelung dürfen Kunststoff- und Metallroste bei Saugferkeln eine Spaltenbreite
(Schlitzweite) von maximal 11 mm und bei Absetzferkeln von maximal 13,2 mm aufweisen.

max. Spaltenbreite bei 10% Auftrittsbreite bei 10%
(Schlitzweite) Toleranz mindestens Toleranz

Saugferkel 10 mm 11 mm --- ---

Absetzferkel 13 mm 14 mm --- ---

Eber 20 mm 22 mm 80 mm 72 mm

* Übergangsfristen Spaltenböden bei Saug- und Absetzferkel:
1.1.2013: wenn der Spaltenboden der Oö. NthV (max. 11 mm bzw. 14 mm) nicht entsprochen hat
1.1.2020: wenn der Spaltenboden der Oö. NthV entsprochen hat
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3. PFERDEHALTUNG

3.1 Pferdehaltung allgemein
Einzel- und Gruppenhaltung

Fensterfläche
Übergangsfrist: 1.1.2020

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung, müssen Ställe laut 1.THVO Fenster oder sonstige
offene oder transparente Flächen, durch die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von mindestens 3% der Stallboden-
fläche aufweisen. Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf
2,7% der Stallbodenfläche reduziert werden.

3.2 Einzelhaltung

Einzelboxen
Übergangsfrist: 1.1.2020

3.3 Gruppenhaltung

Fressplatzbreiten¹
Übergangsfrist: 1.1.2020

* im Durchschnitt der Gruppe
¹ Die Toleranz bei der Fressplatzbreite kann nur genutzt werden, wenn zur Erreichung der Mindestnorm bauliche Maß-
nahmen erforderlich sind. Genügt eine Verringerung der Besatzdichte, ist diese vorzunehmen

Größe der Tiere Boxenfläche mind. bei 10% Kürzeste Seite bei 10%
in m²/Tier Toleranz mindestens Toleranz

STM bis 120 cm 6 5,4 180 cm 162 cm

STM bis 135 cm 7,5 6,75 200 cm 180 cm

STM bis 150 cm 8,5 7,65 220 cm 198 cm

STM bis 165 cm 10 9 250 cm 225 cm

STM bis 175 cm 11 9,9 260 cm 234 cm

STM bis 185 cm 12 10,8 270 cm 243 cm

STM über 185 cm 14 12,6 290 cm 261 cm

Größe der Tiere Fressplatzbreite* bei 10%
mindestens Toleranz

STM bis 120 cm 60 54

STM bis 135 cm 65 58,5

STM bis 150 cm 70 63

STM bis 165 cm 75 67,5

STM bis 175 cm 75 67,5

STM bis 185 cm 80 72

STM über 185 cm 85 76,5

- 8 -

SGD-Ges_E-19:Formular 09.03.2011 10:03 Seite 10


	txtUnterschriftOrt5: 
	txtUnterschriftDatum5: 
	cmdReset: 
	cmdPrint: 
	BezirkshauptmannschaftMagistrat 1: 
	BezirkshauptmannschaftMagistrat 2: 
	BezirkshauptmannschaftMagistrat 3: 
	undefined: 
	Name: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Straße: 
	Nummer: 
	Telefonnummer: 
	Fax: 
	E-Mail: 
	Einzelbuchtenhaltung: Off
	Kurzstand: Off
	Mittellangstand: Off
	Kurzstand_2: Off
	Mittellangstand_2: Off
	Kurzstand_3: Off
	Mittellangstand_3: Off
	Gruppenhaltung: Off
	Einraumbuchten: Off
	Mehrraumbuchten: Off
	Gruppenhaltung – Laufstall: Off
	Gruppenhaltung – Laufstall_2: Off
	Gruppenhaltung – Laufstall_3: Off
	Kurzstand_4: Off
	Mittellangstand_4: Off
	Abferkeleinheit: Off
	Deckzentrum Einzelstände: Off
	Deckzentrum Gruppenbuchte: Off
	Wartestall Einzelhaltung: Off
	Wartestall Gruppenbuchten: Off
	Ferkelzucht: Off
	Eber: Off
	Mastschweine: Off
	Einzelboxenhaltung: Off
	Gruppenhaltung_2: Off


